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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1965

Norm

EheG §60

EheG §61

Rechtssatz

Schuldausspruch im Urteilsspruch. Die Meinung, der Ausspruch sei auch wirksam, wenn er irrigerweise in den

Entscheidungsgründen enthalten ist, kann nur dann zutre1en, wenn das Gericht nicht bloß Ausführungen macht, aus

denen sich ein Verschulden ergibt, sondern sein Wille erkennbar ist, eine diesbezügliche Entscheidung zu treffen.

Entscheidungstexte

7 Ob 155/65

Entscheidungstext OGH 16.06.1965 7 Ob 155/65

7 Ob 711/86

Entscheidungstext OGH 11.12.1986 7 Ob 711/86

nur: Schuldausspruch im Urteilsspruch. (T1) Beisatz: Der Verschuldensausspruch ist keine Rechtsgestaltung,

sondern eine durch § 60 EheG vorgeschriebene zusätzliche Feststellung. (T2) Veröff: SZ 59/221
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